
91.Verordnung der Landesregierung vom 17.
Dezember 2013, Zahl 06-FF-1/2-2013, mit der
die Beträge des gewichteten Pro-Kopf-Ein-
kommens und des Familienzuschusses festge-
setzt werden (Kärntner Familienzuschussver-
ordnung 2014)

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Kärntner Fami-
lienförderungsgesetzes – K-FFG, LGBl. Nr.
10/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz
LGBl. Nr. 37/2011, wird verordnet:

§ 1
(1) Der Familienzuschuss beträgt monatlich

bei einem gewichteten monatlichen Pro-Kopf-
Einkommen:
a) bis zu einschließlich 217 Euro 205 Euro
b) von 218 bis zu 284 Euro 184 Euro
c) von 285 bis zu 352 Euro 162 Euro
d) von 353 bis zu 421 Euro 141 Euro
e) von 422 bis zu 488 Euro 119 Euro
f) von 489 bis zu 555 Euro 98 Euro
g) von 556 bis zu 641 Euro 81 Euro.

(2) Übersteigt das gewichtete Pro-Kopf-
Einkommen den in Abs. 1 lit. g genannten
Höchstbetrag um nicht mehr als 10 vH, be-
trägt der Familienzuschuss 43 Euro.

§ 2
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2014

in Kraft. 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt

die Verordnung der Landesregierung vom
4. Dezember 2012, Zahl 6-FF-1/2-2012, mit
der der monatliche Familienzuschuss und das

gewichtete Pro-Kopf-Einkommen nach dem
Kärntner Familienförderungsgesetz neu fest-
gesetzt wird, LGBl. Nr. 115/2012, außer Kraft.

Für die Kärntner Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Mag. Dr. K a i s e r

92.Verordnung der Landesregierung vom 17.
Dezember 2013, Zahl: 05-K-Ges-5/18-2013,
mit der die LKF-, Pflege- und Anstaltsgebüh-
ren sowie die Ambulanzbeiträge an den öffent-
lichen Krankenanstalten Kärntens festgesetzt
werden

Aufgrund der §§ 60 Abs. 1, 58 Abs. 2, 58 Abs.
3 lit. a und 56 Abs. 6 der Kärntner Krankenan-
staltenordnung 1999, LGBl.Nr. 26/1999, in der
Fassung LGBl. Nr. 78/2012, wird verordnet: 

§ 1
LKF-, Pflege- und Anstaltsgebühren

(1) Die LKF-, Pflege und Anstaltsgebühren
an den öffentlichen Krankenanstalten Kärn-
tens werden je Patient und je Aufenthaltstag
wie folgt festgesetzt: 
a) Allgemein öffentliches 

Klinikum Klagenfurt am Wörthersee
aa) Akutkrankenabteilungen

LKF-Gebühr:
Allgemeine Klasse € 1,46
Anstaltsgebühr € 119,10
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation€ 88,20
Anstaltsgebühr – 
Remobilisation/Nachsorge € 56,50
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bb) Abteilung für chronisch Kranke
Pflegegebühr
Allgemeine Klasse € 180,00
Anstaltsgebühr €  41,20

b) Allgemein öffentliches
Landeskrankenhaus Villach
aa) Akutkrankenabteilungen

LKF-Gebühr:
Allgemeine Klasse € 1,34
Anstaltsgebühr € 119,10
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation € 88,20

bb) Abteilung für chronisch Kranke
Pflegegebühr:
Allgemeine Klasse € 180,00
Anstaltsgebühr € 41,20

c) Allgemein öffentliches
Landeskrankenhaus Wolfsberg
aa) Akutkrankenabteilungen
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 119,10
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation € 88,20
bb) Abteilung für chronisch Kranke

Pflegegebühr:
Allgemeine Klasse € 180,00
Anstaltsgebühr € 41,20

d) Allgemein öffentliches Krankenhaus 
der Elisabethinen in Klagenfurt 
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 119,10
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation € 88,20

e) Allgemein öffentliches Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in
St.Veit/Glan
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 119,10

f) Allgemein öffentliches Krankenhaus
des Deutschen Ordens in Friesach
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 119,10
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation € 88,20
Anstaltsgebühr –
Remobilisation/Nachsorge € 56,50

g) Allgemein öffentliches
Krankenhaus Spittal/Drau
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 119,10
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation € 88,20

h) Öffentliche Gailtal-Klinik Hermagor
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 88,20

i) Öffentliches Landeskrankenhaus Laas
aa) Akutkrankenabteilungen

LKF-Gebühr:

Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 99,90
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation € 88,20

bb) Abteilung für chronisch Kranke
Pflegegebühr:
Allgemeine Klasse € 180,00
Anstaltsgebühr € 41,20

j) Gesundheitszentrum Diakonie -
Öffentliches Krankenhaus Waiern 
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22
Anstaltsgebühr € 119,10
Anstaltsgebühr –
Akutgeriatrie/Remobilisation € 88,20

k) Öffentliches Sonderkrankenhaus
de La Tour in Treffen 
LKF-Gebühr: Allgemeine Klasse € 1,22

l) Tages- und Nachtklinik am Klinikum
Klagenfurt am Wörthersee
LKF-Gebühr € 1,46

(2) Für den Aufnahme- und Entlassungstag
eines Patienten sind die LKF-Gebühren und
die Anstaltsgebühren in voller Höhe zu ent-
richten. Bei Überstellung nach § 56 Abs. 4 der
Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 hat
nur die aufnehmende Krankenanstalt An-
spruch auf die LKF-Gebühr und die Anstalts-
gebühr für diesen Tag (§ 56 Abs. 5 der Kärnt-
ner Krankenanstaltenordnung 1999). 

(3) Für eine medizinisch nicht indizierte In-
anspruchnahme von Einbettzimmern durch
Patienten der Sonderklasse ist ein Zuschlag
zur Anstaltsgebühr in Höhe von € 55,80 je Pa-
tient und je Aufenthaltstag zu entrichten. 

(4) Die vom einzelnen Patienten zu bezah-
lenden LKF-Gebühren ergeben sich als Pro-
dukt der für den einzelnen Patienten ermittel-
ten LKF-Punkte mit dem nach Absatz 1 als
LKF-Gebühr bezeichneten festgesetzten Eu-
rowert je LKF-Punkt. Grundlage für die Er-
mittlung der LKF-Punkte ist das österreich-
weit einheitliche System der leistungsorien-
tierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF-
Modell) gemäß Abschnitt 7 der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation
und Finanzierung des Gesundheitswesens.
Über Verlangen der Patienten sind von der in
Aussicht genommenen behandelnden Kran-
kenanstalt Kostenvorschläge zur Verfügung zu
stellen. 

(5) Die Behandlungskosten sind gemäß ge-
sonderter Kostenvoranschläge abzurechnen,
wenn ein operativer Behandlungsfall im LKF-
Modell nicht als medizinische Einzelleistung
abgebildet ist, oder, wenn die tatsächlich zu
erwartenden Behandlungskosten deutlich ge-
ringer als die gemäß Abs. 4 ermittelten LKF-
Gebühren sind.
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§ 2
Pauschalierte Anstaltsgebühren

(1) Die Anstaltsgebühren gemäß § 1 Abs. 1
sowie bei Inanspruchnahme eines Einbettzim-
mers zusätzlich die Gebühr gemäß § 1 Abs. 3
werden bei der Durchführung der medizini-
schen Eingriffe in der Anlage I, unabhängig
von der Aufenthaltsdauer, als pauschalierte
Anstaltsgebühren festgesetzt. Die Höhe der
pauschalierten Anstaltsgebühr ergibt sich
durch Multiplikation der im § 1 Abs. 1 jeweils
festgesetzten Anstaltsgebühr sowie gegebe-
nenfalls zuzüglich der Gebühr für die Inan-
spruchnahme eines Einbettzimmers gemäß § 1
Abs. 3 mit dem für den jeweiligen Eingriff ge-
mäß ./. Anlage angeführten Multiplikator. 

(2) Werden bei einer Operation mehrere der
in der ./. Anlage genannten Eingriffe durchge-
führt, ist die pauschalierte Anstaltsgebühr des
durchgeführten Eingriffs mit dem höchsten
Multiplikator einzuheben. 

(3) Wird der Patient während des stationä-
ren Aufenthalts zur Durchführung eines in der
./. Anlage angeführten Eingriffs, aus einem
Grund anstaltsbedürftig, der
a) keinen Eingriff oder 
b) einen in ./. Anlage nicht angeführten Ein-

griff, der nicht der Operationsgruppe I oder
II der ./. Anlage zur Verordnung der Lan-
desregierung, mit der die Behandlungsge-
bühren an den öffentlichen Krankenan-
stalten Kärntens und die Arztgebühren an
den Kärntner Landeskrankenanstalten
festgesetzt werden, zuordenbar ist, 

erfordert, sind anstelle der pauschalierten
Anstaltsgebühr Anstaltsgebühren gemäß § 1
einzuheben. 

§ 3
Gebühr für Begleitpersonen

(1) Die Gebühr für Begleitpersonen nach § 53
Abs. 2 der Kärntner Krankenanstaltenordnung
1999 beträgt in der Allgemeinen Klasse €

21,50. In der Sonderklasse beträgt die Gebühr
€ 48,30, für Kinder unter 10 Jahren € 31,90 je
Aufenthaltstag. Begleitpersonen von Patienten
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr sind
von der Entrichtung dieser Gebühren befreit.

(2) Beträgt der Aufenthalt der Begleitperson
nicht mehr als zwei Tage, so sind hiefür 50 v.H.
des nach Abs. 1 festgesetzten Tarifes zu ent-
richten. Ab dem achten Aufenthaltstag sind
für Begleitpersonen ebenfalls 50 v.H. des nach
Abs. 1 festgesetzten Tarifes zu leisten. 

(3) Bei der Verpflichtung zur Leistung einer
Pflegegebühr für Begleitpersonen sind jene
Personen ausgenommen, die nachweislich von
der Rezeptgebühr im Sinne der sozialversi-
cherungsrechtlichen Regelungen befreit sind. 

§ 4
Ambulanzbeiträge

(1) Soweit nicht eine Leistung nach Abs. 2,
3, 4 oder 5 vorliegt und soweit es sich nicht um
eine ambulante Zahnleistung an der Abtei-
lung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
des Klinikums Klagenfurt am Wörthersee oder
um eine der in der Verordnung der Landesre-
gierung, mit der die Selbstzahlertarife für am-
bulante Leistungen in den Landeskrankenan-
stalten festgesetzt werden, angeführten Leis-
tungen handelt, gelten für die ambulanten
Leistungen nachstehende Tarife: für eine me-
dizinische Leistung 20 Prozent, für bis zu drei
medizinische Leistungen 35 Prozent, für bis zu
fünf medizinische Leistungen 50 Prozent und
für mehr als fünf medizinische Leistungen 100
Prozent der gemäß § 1 für die jeweilige Kran-
kenanstalt festgesetzten Gebühren. Die sich
aus dieser Berechnung ergebenden Ambu-
lanztarife sind auf volle zehn Centbeträge
ab(auf)zurunden. Die festgesetzte Gebühr be-
trägt für das allgemein öffentliche Klinikum –
Klagenfurt am Wörthersee (Landeskranken-
haus Klagenfurt) € 555,70, für das allgemein
öffentliche Landeskrankenhaus Villach, für
das allgemein öffentliche Landeskrankenhaus
Wolfsberg, für das öffentliche Landeskran-
kenhaus Laas sowie für die öffentliche Gail-
tal-Klinik Hermagor jeweils € 395,80. Der Ta-
rif in der Höhe von € 395,80 gilt auch für das
allgemein öffentliche Krankenhaus der Elisa-
bethinen in Klagenfurt am Wörthersee, für das
allgemein öffentliche Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder in St. Veit/Glan, für das allge-
mein öffentliche Krankenhaus des Deutschen
Ordens in Friesach, für das allgemein öffentli-
che Krankenhaus Spittal/Drau, für das Ge-
sundheitszentrum Diakonie – öffentliches
Krankenhaus Waiern sowie für das öffentliche
Krankenhaus de La Tour in Treffen.

(2) Der Beitrag (Tarif) für jede ambulant
durchgeführte Computertomographie-Unter-
suchung beträgt € 212,20. 

(3) Der Beitrag (Tarif) für jede ambulant
durchgeführte MR-Untersuchung (inkl. Kon-
trastmittel) beträgt € 371,70. 

(4) Der Beitrag (Tarif) jede ambulant durch-
geführte Hämodialyse beträgt € 208,40. Als
Laborpauschale pro Woche dürfen € 26,80
verrechnet werden.

(5) Der Beitrag (Tarif) für jede ambulant
durchgeführte extrakorporale Stoßwellenli-
thotrypsiebehandlung beträgt € 1.272,60.

§ 5
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2014

in Kraft. 
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(2) Mit Wirksamkeitsbeginn dieser Verord-
nung tritt die Verordnung der Landesregie-
rung vom 20. Dezember 2011, LGBl. Nr.
104/2011, mit der die LKF-, Pflege- und An-
staltsgebühren sowie die Ambulanzbeiträge
an den öffentlichen Krankenanstalten Kärn-
tens festgesetzt werden, außer Kraft.

Für die Kärntner Landesregierung
Der Landeshauptmann: 

Mag. Dr.  K a i s e r

93. Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 17. Dezember 2013, Zahl: 05-K-
GES-3/5-2013, mit der die Verordnung der
Kärntner Landesregierung, mit der Behand-
lungsgebühren an den öffentlichen Kranken-
anstalten Kärntens und Arztgebühren an den
Kärntner Landeskrankenanstalten festgesetzt
werden, geändert wird

Gemäß §§ 60 Abs. 3 und 61 Abs. 2 der Kärnt-
ner Krankenanstaltenordnung 1999, LGBl.
26/1999 in der Fassung LGBl. 78/2012, wird
verordnet:

Artikel I
Die Verordnung der Kärntner Landesregie-

rung vom 16. Dezember 2008, 14-Ges-53/8/
2008, mit der die Behandlungsgebühren an
den öffentlichen Krankenanstalten Kärntens
und die Arztgebühren an den Kärntner Lan-
deskrankenanstalten festgesetzt werden,
LGBl. 93/2008 in der Fassung LGBl. 23/2011,
wird wie folgt geändert:
1. In § 3 Abs. 2 wird der Betrag „Euro 493,88“

durch den Betrag „Euro 697,75“ ersetzt.
2. In § 4 Abs. 2 wird der Betrag „Euro 533,00“

durch den Betrag „Euro 753,03“ ersetzt.
3. In § 6 Abs. 2 wird der Betrag „Euro 47,98“

durch den Betrag „Euro 67,78“ ersetzt.
4. In § 9 Abs. 2 wird der Betrag „Euro 47,98“

durch den Betrag „Euro 67,78“ ersetzt.
5. In § 9 Abs. 3 lit. a wird der Betrag „Euro

507,98“ durch den Betrag „Euro 717,67“
ersetzt.

6. In § 9 Abs. 4 wird der Betrag „Euro
1.151,43“ durch den Betrag „Euro
1.626,73“ ersetzt.

7. In § 10 Abs. 1 wird der Betrag „Euro
533,33“ durch den Betrag „Euro 753,03“
ersetzt.

8. In § 11 Abs. 1 lit. a wird der Betrag „Euro
51,66“ durch den Betrag „Euro 72,98“ er-
setzt.

9. In § 11 Abs. 1 lit. b, d und g wird der Be-
trag „Euro 85,46“ durch den Betrag „Euro
120,74“ ersetzt.

10. In § 11 Abs. 1 lit. c und e wird der Betrag
„Euro 111,83“ durch den Betrag „Euro
157,99“ ersetzt.

11. In § 12 wird der Betrag „Euro 143,93“
durch den Betrag „Euro 193,84“ ersetzt.

12. In § 13 Abs. 1 wird der Betrag „Euro
639,60“ durch den Betrag „Euro 861,42“
ersetzt.

13. In § 14 wird der Betrag „Euro 109,68“
durch den Betrag „Euro 147,72“ ersetzt.

14. In § 16 Abs. 1 wird der Betrag „Euro 18,63“
durch den Betrag „Euro 26,31“ ersetzt.

15. In der Anlage I wird in der Inhaltsangabe
des OP-Schemas nach der Position „Y En-
doskopische Eingriffe“ die Position „Z
Leistungen außerhalb des Leistungsum-
fanges privater Krankenversicherungen“
angefügt.

16. In der Anlage I werden im OP-Schema
nachstehende Positionen angefügt:

Artikel II
Die Verordnung tritt mit dem der Kundma-

chung folgenden Monatsersten in Kraft.

Für die Kärntner Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Mag. Dr.  K a i s e r

94. Kundmachung der Kärntner Landesre-
gierung vom 17. Dezember 2013, Zahl 05-K-
GES-19/1-2013, über die Höhe des Aufent-
haltskostenbeitrages für das Jahr 2014

Gemäß § 57 Abs. 3 der Kärntner Kranken-
anstaltenordnung 1999 (K-KAO), LGBl. Nr.
26/1999, zuletzt geändert durch LGBl. Nr.
78/2012, wird kundgemacht:

Der Aufenthaltskostenbeitrag gemäß § 57
Abs. 1 K-KAO 1999 beträgt ab 1. Jänner 2014
€ 7,70 pro Verpflegstag.

Die Landeshauptmann-Stellvertreterin:
Dr.in P r e t t n e r
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Organ-
schema

Op.
Gruppe Eingriff Eingriff

Nr.
Eingriff

Text

Z 3 301 01 Stirn Lifting 
(+Endotir.)

Z 3 302 02 Macs Lifting

Z 3 303 03 Mid Face 
Lifting

Z 3 304 04 Hals Lifting

Z 3 305 05 Schamlippen- 
korrektur

Z 4 401 01 Oberarm- 
straffung

Z 5 501 01 Face Lifting
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Elektronische Kundmachung des Landesgesetzblattes ab 1. Jänner 2014!

Auf Grund des Kärntner Kundmachungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 39/2013, wird mit Wir-
kung vom 1. Jänner 2014 die Kundmachung von Rechtsvorschriften, die im Landesgesetzblatt
für das Land Kärnten zu verlautbaren sind, (authentisch) elektronisch im Rahmen des
Rechtsinformationssystems des Bundes (RIS) unter der Internetadresse www.ris.bka.gv.at er-
folgen. 

Die Kundmachungen im Landesgesetzblatt können aus dem Internet von jedem Nutzer
unentgeltlich selbst ausgedruckt werden. 

Sie können sich auch künftig per „Kärntner Landesrecht-Newsletter“ über aktuelle Kund-
machungen im Landesgesetzblatt informieren lassen (Anmeldung im Internet unter
www.landesrecht.ktn.gv.at).

Laufende Abonnements des bisherigen gedruckten Landesgesetzblattes enden automatisch
mit Jahresende. 

Fragen zum Landesgesetzblatt können Sie an die E-Mail-Adresse
abt1.verfassung@ktn.gv.at richten.
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